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Linnea Bergholm

Ende Oktober 2009 erklärte Alan Le Roy, der für Friedenseinsätze verantwortliche stellver-
tretende Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), vor dem UN-Sicherheitsrat, dass 
die internationale Gemeinschaft  die Afrikanische Union (AU) sehr viel stärker bei ihren 
Friedensbemühungen in Afrika unterstützen werde. Auch die Zusammenarbeit zwischen 
den UN-Sicherheitsräten und der AU müsse entscheidend verbessert werden – eine Position, 
die von den 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates bestätigt wurde (UN News Service 26 
October 2009). 

Analyse	

Das erneute Bekenntnis zu einer gemeinsamen Friedens- und Sicherheitspolitik der UN 
und der AU signalisiert eine deutliche Kehrtwende in den friedens- und sicherheitspoli-
tischen Beziehungen beider Organisationen. Bis zur Jahrtausendwende kennzeichneten 
Wechselhaft igkeit, Doppelstandards und Misstrauen das Verhältnis.

Trotz zahlreicher und lange andauernder Gewaltkonfl ikte wurde das friedenspolitische 
UN-Engagement auf dem Kontinent während der 1990er Jahre materiell und fi nanziell 
drastisch zurückgefahren. 

Gründe für die Zurückhaltung waren schwierige Konfl iktkonstellationen ebenso wie natio-
nale Eigeninteressen der UN-Sicherheitsratsmitglieder.

Die Dezentralisierungspolitik der UN – „afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme“ 
– war zum Scheitern verurteilt: Auf UN-Seite war sie unzureichend konzipiert, auf afrika-
nischer Seite fehlten die erforderlichen Mitt el.

Hintergrund der Kehrtwende zu einer neuen friedenspolitischen Partnerschaft  sind so-
wohl wiedererwachte strategische Interessen an den Rohstoff en Afrikas als auch in-
ternationale Legitimitätsdefi zite (responsibility	 to	 protect) führender Mitglieder des 
UN-Si cherheitsrates. 

Der Slogan „afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme“ hat sich als wenig hilf-
reich erwiesen – solange er neben notwendiger afrikanischer Eigenverantwortung auch 
Vorwand für globale „Gleichgültigkeit“ und fehlende Einsatzbereitschaft  ist. 
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1.	 Vom	Disengagement	zum	Engagement
Das Engagement der Vereinten Nationen (UN) in 
Afrika war lange Zeit sehr begrenzt. Im Jahr 1993 gab 
es sieben UN-Friedensmissionen in Afrika; die Trup-
penstärke in dieser Region lag bei fast 40.000 von unge-
fähr 78.400 weltweit beschäftigten „Blauhelmsoldaten“ 
(militärisches Personal, Polizeibeamte und militärische 
Beobachter). Die Ausgaben beliefen sich auf rund 3 
Mrd. USD. In deutlichem Gegensatz dazu fanden im 
Jahr 1999 nur drei UN-Friedensmissionen in Afrika 
statt; die Anzahl der Einsatzkräfte belief sich auf we-
niger als 1.600 Blauhelmsoldaten (Berman und Sams 
2000: 4f.). Diese war jedoch keineswegs auf einen gerin-
geren Bedarf zurückzuführen. Die Truppenbeteiligung 
der Mitglieder des UN-Sicherheitsrates war eben-
so drastisch gesunken wie die Beteiligung von einst 
großzügigen Geberländern wie Kanada oder den 
skandinavischen Ländern. Entsprechend war auch 
das Budget der UN-Friedensoperationen in Afrika 
gegen Ende der 1990er Jahre auf nur noch 1 Mrd. 
USD (1998) gesunken. Seit der zweiten Hälfte des 
Jahres 1999 ist jedoch eine Wiederbelebung von UN-
Truppeneinsätzen in Afrika zu beobachten. Im April 
2008 fanden zehn von den 20 weltweit geführten UN-
Friedensmissionen in Afrika statt. Von den insgesamt 
90.883 Blauhelmsoldaten waren über 70 Prozent in 
Afrika im Einsatz. Die Einsätze in Afrika umfassten 
groß angelegte Friedensoperationen in Sierra Leone, 
der Demokratischen Republik Kongo (DRC), Liberia, 
im Sudan (zwei Missionen) und in der Elfenbeinküste. 
Das Budget der UN-Friedensoperationen stieg auf fast 
3 Mrd. USD im Haushaltsjahr 2000/01. Gegenwärtig 
wird Afrika von der UN als eine Region mit höchster 
Priorität angesehen, obwohl der Mittlere Osten, 
Zentral- und Osteuropa den UN-Sicherheitsrat eben-
falls vor große Herausforderungen stellen. 

Ein strukturelles Problem der Friedensoperationen 
in Afrika stellt die ungleiche Verteilung der Bei-
tragszahlungen von Industrie- und Entwicklungs-
ländern dar. Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates 
tragen entscheidend für das wachsende Budget der 
Friedensoperationen bei. Die größten Geber sind: die 
USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, 
Italien, China und Kanada (Stand 1. Januar 2008). Der 
Großteil des Budgets für UN-Friedensmissionen von 
fast 7 Mrd. USD im Jahr 2007/08 war für afrikanische 
Operationen angesetzt. Allein 1,48 Mrd. USD war für 
die UN/AU-Hybridmission in Darfur bestimmt. Dies 
war das bisher größste bewilligte Budget einer UN-
Friedensoperation (UN doc 2007). 

Allerdings sind die Mitglieder des UN-Sicher-
heitsrates sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, 

ihre Soldaten für Bürgerkriegsszenarien in Afrika 
bereitzustellen. Gegenwärtig stützen sich die Frie-
densoperationen auf Truppenkontingente aus Ent-
wicklungsländern wie Pakistan, Bangladesch, Indien, 
Nigeria, Nepal, Ruanda, Ghana und dem Senegal. 
Insgesamt wurde das Personalaufkommen im Jahr 
2002 von 86 Nationen bestritten, von denen weniger 
als zwei Prozent aus den USA kamen, von denen 
wiederum drei Viertel im Kosovo eingesetzt wurden 
(Neethling 2009).

2.	 Ursachen	und	Gründe
2.1	 Schwieriges	Umfeld
Nahezu alle UN-Missionen in Afrika wurden bei in-
nerstaatlichen Konflikten mit sehr unterschiedlichem 
Internationalisierungsgrad eingesetzt. Darin liegt ein 
Teil der Antwort auf die Frage, warum so viele UN-
Einsätze in Afrika als gescheitert gelten. Die unmit-
telbar nach Ende des Kalten Krieges durchgeführten 
UN-Einsätze in Namibia und Mosambik wurden 
größtenteils als erfolgreich wahrgenommen, stellten 
jedoch die Ausnahme dar. Es handelte sich dabei im-
mer um traditionelle Einsätze zur Friedenssicherung, 
bei denen flächendeckende Friedensverträge zugrun-
de lagen, die von allen Beteiligten akzeptiert wurden. 

Die erschütternden Erfahrungen der USA und 
der UN im regierungslosen Somalia – die US ge-
führte UN-Einsatztruppe United Nations Task Force 
(UNTAF 1992/93) und sein Nachfolger, die United 
Nations Operation in Somalia II der UN (UNOSOM 
II) (1993/95), die den Tod von 18 US-Soldaten in 
Mogadischu mit einschloss – tragen einen zentralen 
Teil zu der Erklärung bei, warum einflussreiche UN-
Sicherheitsratsmitglieder vorsichtiger wurden mit der 
Bereitstellung eigener Truppen für Einsätze in afri-
kanischen Bürgerkriegen (Bergholm 2009). Vor dem 
Jahr 1999 zogen die UN-Sicherheitsratsmitglieder 
eine militärische Beteiligung zum Schutze der zivi-
len Bevölkerung in einigen der opferreichsten Krie-
ge Afrikas nicht ernsthaft in Erwägung: weder im 
Südsudan noch in der Demokratischen Republik 
Kongo, in Liberia, Ruanda oder Sierra Leone. Der 
Grund dafür lag darin, dass diese Kriege die Aus-
sicht auf eine Entsendung von UN-Truppen zur 
Friedenserzwingung erhöhten. Die vorherrschende 
Sichtweise im UN-Sekretariat war, dass die Be-
teiligung und Zustimmung der kriegführenden Par-
teien (mindestens die Zustimmung des Staates des 
Einsatzgebietes), ein umfassender Friedensvertrag, ein 
klares Mandat und die internationale Unterstützung 
die grundlegenden „Vorbedingungen für Erfolg“ von 
Friedensoperationen seien (ebd.). Die UN-Sicherheits-
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ratsmitglieder, die nicht bereit waren, Truppen und 
Hilfsmittel für UN-Operationen in Afrika zu stellen, 
rechtfertigten ihre Position mit dem Argument, dass 
diese „Vorbedingungen für Erfolg“ nicht gegeben 
waren. 

2.2	 Nationale	Interessen
Ein weiterer Grund war, dass die Sicherheitsratsmit-
glieder zunächst keine ausgeprägten wirtschaftlichen 
Interessen in und kein strategisches Konzept für Afri-
ka in der Zeit nach dem Kalten Krieg hatten, die das 
damit verbundene Risiko für ihre eigenen Truppen, 
Steuergelder oder eine Auseinandersetzung mit an-
deren Sicherheitsratsmitgliedern über den Einfluss 
in ehemaligen Kolonien hätte rechtfertigen können 
(UN doc 2000, para 105). So war beispielsweise die 
Politik der USA nach der verheerenden Erfahrung in 
Somalia darauf gerichtet, vor allem die afrikanischen 
Regionalorganisationen darin zu unterstützen, die 
Konflikte in der Region selbst zu lösen. 

Diese Vermeidungspolitik der Sicherheitsratsmit-
glieder (möglichst wenige Risiken einzugehen und 
kaum eigene Hilfsmittel bereitzustellen) gibt Auf-
schluss darüber, wie restriktiv die Sicherheitsrats
mitglieder ihre Verantwortung für die Erhaltung 
des internationalen Friedens und der Sicherheit in 
Afrika interpretierten. Die höchst selektive Reaktion 
des Sicherheitsrats auf internationale Konflikte be-
nachteiligte insbesondere Afrika. Aus dem distan-
zierten Verhalten des Sicherheitsrates gegenüber 
den afrikanischen Kriegen und ihren besonderen 
Herausforderungen lässt sich erklären, wie die Formel 
„afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme“ 
zum Konsens der internationalen Politik wurde.

2.3	 Dezentralisierung	des	Konfliktmanagements
Neben der komplexen Konfliktkonstellation und 
der geringen Bereitschaft westlicher Länder, sich 
auf dem Konfliktschauplatz Afrika zu engagieren, 
ist ein dritter Faktor für das Disengagement von Be-
deutung: die Dezentralisierung der UN-Einsätze. 
Die wachsende Rolle der UN in innerstaatlichen 
Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und in Afrika 
unmittelbar nach dem Kalten Krieg machte deutlich, 
dass die Weltorganisation nicht in der Lage war, die 
enormen Ressourcen zu mobilisieren und zu orga-
nisieren, die gleichzeitig für mehrere Operationen in 
komplexen Kriegen notwendig waren. Eine Reaktion 
auf diese gewachsenen Herausforderungen war die 
Dezentralisierung der internationalen Friedens- und 
Sicherheitspolitik in Gestalt einer zunehmenden Be-
teiligung regionaler Organisationen (Boutros-Ghali 

1992). So hatte das UN-Sekretariat seit dem Jahr 1995 
verschiedene strukturelle und institutionelle Schritte 
in Richtung einer wachsenden Rolle für afrikanische 
Institutionen im Konfliktmanagement eingeleitet. 
Die formelle Übernahme des Konfliktmanagemen
tmandats durch regionale (OAU und AU) und sub-
regionale afrikanische Organisationen (ECOWAS 
etc.) ist als politische Antwort auf das ausbleibende 
Engagement der UN zu verstehen. Es entstand der 
Eindruck, dass der UN-Sicherheitsrat Kriege wie et-
wa in Angola (fünf verschiedene Missionen zwischen 
1991 und 1999), Somalia und Ruanda vernachlässigt 
hatte. Der robuste Einsatz von Blauhelmsoldaten in 
der Grauzone zwischen Friedenssicherung (peace	kee-
ping) und Friedenserzwingung (peace	 enforcement) in 
Somalia führte zu ernsthafter Kritik gegenüber der 
UN-Politik und der Dominanz US-amerikanischer 
Streitkräfte in der Friedenstruppe. Vor allem aber pro-
vozierte der Abzug eines Großteils der in Ruanda ein-
gesetzten UN-Streitkräfte, UN Assistance Mission in 
Ruanda (UNAMIR), zum Zeitpunkt des Genozid im 
April 1994 ein weit verbreitetes Ressentiment gegenü-
ber der Rolle der UN in Afrika (Bergholm 2009). 

3.	 Afrikanische	Lösungen	für	afrikanische	
Probleme

Aus afrikanischer Perspektive beinhaltet die Formel 
„afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme“ 
eine panafrikanische Idee der Eigenständigkeit. Dabei 
geht es nicht nur um eigene Problemlösungsansätze 
für die benachteiligte Position Afrikas bei Fragen von 
Frieden und Sicherheit, sondern auch um einen stra-
tegischen Ansatz zur Bewältigung von Handels- und 
Entwicklungsproblemen. Vor allem ist die Formel 
ein Aufruf an Afrikas Staatschefs zur Einigkeit und 
dazu, ihren Anteil an der Verantwortung für Frieden 
und Sicherheit zu übernehmen. Sollte dies gelingen, 
könnten die Friedenslösungen besser den soziopo-
litischen Realitäten Afrikas angepasst sein als dies 
durch eine extern gesteuerte Politik bisher der Fall 
ist. Voraussetzung ist allerdings, dass die staatliche 
Kooperation in Afrika für Frieden und Sicherheit 
mit normativen und kulturellen Kontexten genau-
so einhergeht wie mit materiellen Interessen und 
Machtausgleich (ebd.). 

3.1	 Das	afrikanische	Engagement	für	Friedens-	und	
Konfliktlösungen

Die Beteiligung afrikanischer Organisationen an 
der Konfliktbewältigung in Afrika begann mit dem 
Truppeneinsatz der Westafrikanischen Wirtschafts-
gemeinschaft (ECOWAS) zur Friedensdurchsetzung 
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in Liberia im Jahr 1990. Dies war das erste Mal, dass ei-
ne große Einsatztruppe von einer afrikanischen subre-
gionalen Organisation kontrolliert und finanziert wur-
de. Wenig später betrauten afrikanische Staatschefs 
die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) mit 
einer formellen Rolle im Konfliktmanagement, in-
dem sie im Jahr 1993 den OAU	Mechanism	for	Conflict	
Prevention,	Management	and	Resolution befürworteten. 
Sie bekräftigten dabei schrittweise den Grundsatz, 
dass zwischenstaatlicher Frieden und zwischenstaat-
liche Stabilität notwendige Voraussetzungen der wirt-
schaftlichen Entwicklung sind (Bergholm 2009). Hinzu 
kam, dass weder subregionale Organisationen noch 
die UN eine Einmischung in die politische und huma-
nitäre Krise in Ruanda und Burundi vorsahen, so dass 
die OAU gefordert wurde, zu reagieren. Die kleinen 
OAU-Beobachtungseinsätze in Ruanda und Burundi 
stellten jedoch keine hinreichenden Antworten auf di-
ese Krisen dar. 

Zugleich wurde erhebliche Kritik geübt hinsicht-
lich der Implikationen für die Dezentralisierung der 
Friedens- und Sicherheitspolitik in Afrika; die Über-
tragung der Verantwortung auf afrikanische Schul-
tern wurde als ein unverantwortlicher Schritt ange-
sehen. UN-Generalsekretär Kofi Annan notierte in 
seinem Bericht über die afrikanischen Konflikte im 
Jahr 1998, dass die UN und insbesondere nicht afrika-
nische und afrikanische Staatsführer versagt und die 
Friedenserwartungen der Afrikaner enttäuscht hätten 
(UN doc 1998, para. 5). 

Nach und nach haben mehr und mehr afrika-
nische Staatsführer die Entwicklung der afrikanischen 
Friedens- und Sicherheitsinstitutionen unterstützt, die 
die Möglichkeit beinhalten, Friedensoperationen bei 
internen Konflikten durchzuführen, wenn die UN 
durch politische Erwägungen blockiert ist. 

3.2	 Von	der	OAU	zur	AU
Die Umwandlung der OAU in die Afrikanische Union 
(AU) im Jahr 2001 war das Ergebnis zahlreicher kon-
kurrierender Vorschläge afrikanischer Staatschefs 
im Hinblick auf die Zukunft des Kontinents (Kwasi 
Tieku 2004: 261). In Südafrika waren Präsident Nelson  
Mandela und sein Nachfolger, Präsident Thabo 
Mbeki, daran interessiert, das internationale Image 
von Afrika zu verbessern, indem sie den Demokra-
tisierungsprozess und den Panafrikanismus auf dem 
Kontinent förderten, die Funktion eines Friedens-
stifters übernahmen und afrikanische Interessen nach 
außen auf der globalen Bühne vertraten. Der nigeria-
nische Präsident Olusegun Obasanjo unterstützte 
das Konzept der „menschlichen Sicherheit“ bei den 

innerafrikanischen Verhandlungen. Daneben spielten 
Staatschefs wie etwa Algeriens Abdelaziz Bouteflika, 
Mozambiques Joaquim Chissano und Libyens 
Muammar al-Gadaffi eine zentrale Rolle in diesen 
Verhandlungen. Die neue afrikanische Friedens- und 
Sicherheitsarchitektur der AU hatte zum Teil auch 
den Zweck, internationale Legitimität zu generieren. 
Indem sie sich für das AU-Projekt einsetzten, er-
hofften sich die Staatschefs vermehrt internationale 
Anerkennung zu erlangen. Solange die dominanten 
afrikanischen Staaten Afrikas ein Interesse an der AU 
haben, umso bereitwilliger scheinen sie auch zu sein, 
bis dahin undenkbare Veränderungen zumindest auf 
der normativen Ebene zu akzeptieren (Kwasi Tieku 
2004: 265f.). Der zuständige Beauftragte für Frieden 
und Sicherheit, Said Djinnit, kommentierte im Juni 
2004: „Afrikaner können nicht […] zusehen, wie sich 
Tragödien auf ihrem Kontinent entwickeln und dann 
sagen, dass sie in den Verantwortungsbereich der UN 
oder andere Verantwortlichkeitsbereiche fallen. Wir 
haben uns von dem Konzept der Nichteinmischung 
hin zum Konzept der „Nichtgleichgültigkeit“ weiter-
entwickelt. Wir können als Afrikaner nicht gleichgül-
tig bleiben für die Tragödie unserer Leute“.1 

In ihrer Gründungscharta hat die AU (Artikel 4h) 
das Recht zur gewaltsamen Intervention in einem 
ihrer Mitgliedsstaaten unter ‚schwerwiegenden Um-
ständen“ („grave circumstances“) verankert, nämlich 
im Falle von Kriegsverbrechen, Völkermord oder Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit. Damit könnte un-
ter den afrikanischen Staaten die transnationale Norm 
verinnerlicht werden, dass nationale Souveränität 
nicht länger eine carte	blanche für massenhafte Kriegs-
gräuel bedeutet. Zu den zentralen AU-Normen zählen 
die Gleichheit souveräner Staaten, Nichteinmischung, 
keine Gewaltanwendung, Verurteilung verfassungs-
widriger Regierungswechsel und das AU-Interven-
tionsrecht im Falle schwerwiegender Umstände in 
einem Mitgliedsstaat oder „Nichtgleichgültigkeit“. 
Die beiden zuletzt genannten Normen haben gegen-
über dem früheren staatszentrierten Ethos der OAU 
deutlich an Bedeutung gewonnen. 

Offen bleibt allerdings, in welchem Maße diese neu-
en AU-Normen von den Mitgliedsstaaten tatsächlich 
unterstützt werden. Bisher hat der AU-Friedens- und 
Sicherheits-rat eine klare Präferenz für konsensbasierte 
Beschlüsse bei Friedenseinsätzen gezeigt. Bis heute ist 
der Artikel 4(h) noch nicht ein Mal vom AU-Friedens- 
und Sicherheitsrat oder der AU-Versammlung ange-

1 Zitiert in IRIN News (Addis Ababa), �African Union stressesZitiert in IRIN News (Addis Ababa), �African Union stresses 
importance of conflict resolution and peacekeeping’, 28 Juni 
2004.
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wandt worden. Seitdem die Schutzverantwortung 
(Responsibility	to	Protect) 2 vom Exekutivrat der AU im 
sogenannten Ezulwini-Konsens (AU-Reformvorschlag 
zum UN-Sicherheitsrat) im März 2005 übernommen 
wurde, gibt es eine ernsthafte Streitfrage darüber, 
wann und aus welchen Gründen die Verantwortung 
zum Schutz von regionalen oder globalen Schultern 
getragen werden sollte (AU doc 2005: 6).

3.3	 Autonomie	der	AU
Afrikanische Staatschefs haben nicht genügend Fi-
nanzmittel für die Sicherheitsinstitutionen der AU 
zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung der Frie-
dens- und Sicherheitsarchitektur wird allein von einer 
kleinen Gruppe von AU-Mitgliedern bestritten. Seit 
dem 1. Januar 2006 werden 75 Prozent des gesamten 
AU-Budgets von nur fünf Ländern gezahlt: Algerien, 
Ägypten, Libyen, Nigeria und Südafrika. Auch die 
Mehrzahl der Friedenstruppen kommt aus einer klei-
nen Anzahl afrikanischer Staaten: Südafrika stellte fast 
alle Truppen für den Einsatz in Burundi (2003-2004) und 
auf den Komoren (2006, 2007, 2008); Anfang 2008 stell-
te Uganda alle Truppen für die Operation in Somalia 
(2007 bis heute), und die Haupttruppenkontingente der 
AU im Sudan (2004-07) wurden aus Nigeria, Ruanda, 
Senegal und Südafrika entsandt. Diese Truppen wur-
den sowohl finanziell als auch in den Bereichen der 
Informationsbeschaffung, Ausbildung, Logistik und 
des Transports von den externen Partnern der AU un-
terstützt (Williams 2009: 619). 

All dies stellt eine grundlegende Herausforderung 
für die beanspruchte Handlungsautonomie der AU 
und ihrer Mitgliedsstaaten im Hinblick auf Entschei-
dungen über AU-geführte Friedensoperationen dar. 
Frankreich, Großbritannien und die USA haben 
es vorgezogen, afrikanische Institutionen zur Frie-
denserhaltung nur ad	 hoc über bilaterale Kanäle zu 
unterstützen. Zugleich sind die UN-Mitgliedsstaaten 
bisher nicht bereit, die UN-Finanzierungsgesetze da-
hingehend neu zu interpretieren, dass die Möglichkeit 
eingeräumt wird, Gelder auch für regional geführte 
Operationen bereitstellen zu können, selbst wenn die-
se vom UN-Sicherheitsrat befürwortet wurden. 

4.	 Neues	Engagement	der	UN?
Seit dem Jahr 1999 ist die Bereitschaft der UN für ein 
erhöhtes politisches, finanzielles und militärisches 

2 Unter der Formel „responsibility to protect“ (R2P) wird die ethi-
sche und moralische Verantwortlichkeit eines Staates für das 
Wohlergehen seiner Bürger verstanden. Diese geht auf die inter-
nationale Staatengemeinschaft, vornehmlich die UN über, wenn 
innerhalb eines staatlichen Territoriums nicht für das Wohlergehen 
und vor allem die Sicherheit der Bürger gesorgt werden kann. 

Engagement in Afrika deutlich gestiegen. Ein Indika-
tor dafür sind mehrere UN-Friedensoperationen wie 
in der DR Kongo und Sierra Leone im Jahr 1999, in 
Liberia 2003 und in der Elfenbeinküste im Jahr 2004. 
Für dieses neue Engagement in Afrika ist eine Reihe 
von Gründen ausschlaggebend. Einer davon ist, dass 
sich die nationalen Interessen wichtiger Staaten wie 
der USA, Großbritanniens, Chinas und Frankreichs 
verschoben haben und sie Afrika eine neue strate-
gische Bedeutung beimessen. Ein weiterer Grund 
ist, dass die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates re-
alisiert haben, dass afrikanische Lösungen allein 
nicht ausreichend sind, um in Afrika erfolgreich 
Frieden zu stiften. Die weitverbreitete Kritik am 
Dezentralisierungstrend bezog sich nicht nur auf die 
beschränkten afrikanischen Fähigkeiten, sondern 
auch darauf, wie der Sicherheitsrat diesen Prozess 
implementiert hat, sowie auf die mangelnde Effizienz 
des UN-Konfliktmanagements. 

4.1	 Neue	Interessenkalküle
In den letzten Jahren haben einige Repräsentanten 
der UN und der UN-Mitgliedsstaaten argumentiert, 
dass eine Partnerschaft mit der AU notwendig sei, da 
sich die UN zu 60 Prozent ihrer Zeit mit Afrika befasse 
und dort auch die meisten ihrer Friedensoperationen 
stattfänden.3 Dem lag die stillschweigende Annahme 
zugrunde, dass die bisherigen Friedensengagements 
in der Form nicht nachhaltig aufrecht zu erhalten 
sind. Außerdem wurde kritisch angemerkt, dass 
dieses neue Engagement der UN in Afrika durch die 
Folgen des 11. September begründet sei, nämlich in 
dem Glauben, dass gescheiterte Staaten einen idea-
len Nährboden für den internationalen Terrorismus 
bieten – eine Idee, die vor allem auf die USA zurück-
geht. Darüber hinaus spielten auch die Interessen 
an strategischen Rohstoffen, der Sicherung der Ener-
gieversorgung und der Kontrolle der Migration, vor 
allem nach Europa, eine Rolle für das wieder er-
wachte Engagement in Afrika (Atwood, Browne und 
Lyman 2004).	 Aus dieser Perspektive erscheint die 
UN-Partnerschaft mit der AU als ein Versuch nicht 
afrikanischer Staaten, die politische Zukunft Afrikas 
in für sie günstige Weise zu beeinflussen. Die interna-
tionalen Institutionen dienen damit als Arenen für die 
Verfolgung nationaler Eigeninteressen.

3 Vgl. Kommentar des Ständigen Vertreters Großbritanniens,Vgl. Kommentar des Ständigen Vertreters Großbritanniens, 
Sir Emyr Jones Parry, UN doc., UN Security Council, 5084th 
meeting, S/PV.5084, 19 November 2004; siehe auch Declaration 
Enhancing UN-AU Cooperation; Framework for the Ten-Year 
Capacity-Building Programme for the African Union, 16 
November, 2006; <http:��www.aumission-n�.org�declaration.http:��www.aumission-n�.org�declaration.
htm>� (Aufruf: 21.09.2009). (Aufruf: 21.09.2009).



- � -GIGA Focus Afrika 10/�009

4.2	 Legitimität
Für das Reengagement der UN in Afrika spielt auch 
die Legitimität, die für Staaten und internationa-
le Institutionen einen eigenen Wert bedeutet, eine 
zentrale Rolle. Kritiker des Dezentralisierungsproz
esses warnen, dass durch die Dezentralisierung die 
internationale Reaktionsfähigkeit auf kriegerische 
Konflikte geschwächt worden sei. Damit würde das 
normative Selbstverständnis und die Legitimität des 
Sicherheitsrates in Frage gestellt werden. Dies würde 
wiederum bedeuten, dass mit dem Legitimitätsverlust 
längerfristig die Effizienz und Erfolgswahrscheinl
ichkeit des Sicherheitsrates bei der Erhaltung von 
Frieden und Sicherheit weiter verloren gehen wür-
den. UN-Generalsekretär Kofi Anan drängte die 
Mitgliedsstaaten dazu, ihre Verpflichtungen bezüg-
lich der humanitären Sicherheit einzuhalten, indem 
er den Schutz der afrikanischen Zivilbevölkerung als 
ein „humanitäres Gebot“ formulierte (UN doc 1998: 
3, 11 46, 49). Diese Kritik betraf alle Mitglieder des 
Sicherheitsrates, da ihre Mitgliedschaft ihnen einen be-
stimmten Status und symbolische Macht verleiht, die 
von der Institution und ihrem rechtmäßigen Verhalten 
in gemeinschaftlichem Interesse abhängt (Clark und 
Reus-Smit 2007).4 Außerdem haben besonders die 
USA, Großbritannien und Frankreich gleichzeitig 
humanitäre Interventionsnormen befürwortet. Dies 
hat wiederum in der internationalen Gemeinschaft 
die normative Erwartung gefördert, dass die poli-
tische Praxis dieser Staaten auch ihren normativen 
Ansprüchen zu genügen hat. Aus dieser Perspektive 
wird verständlich, weshalb der Sicherheitsrat, um die 
Glaubwürdigkeit als globale Institution zu erhalten, 
seine Afrikapolitik einer Revision unterzog und eine 
neue Partnerschaft mit der AU suchte (Claude 1966: 
368). 

Das Konzept der Legitimität offenbart hier, dass 
die Partnerschaft zwischen dem UN-Sicherheitsrat 
und der AU längerfristig auf Grundlage gemein-
samer politischer und normativer Prinzipien be-
urteilt werden wird, auf die sich die internationale 
Staatengemeinschaft geeinigt hat. Ines Claude (1966: 
371f.) argumentiert, dass einzelne Staaten in aller Regel 
solche Politiken bevorzugen, die die Zustimmung 
größerer Staatengruppen finden. Aus diesem Grunde 
rechtfertigen sie ihr politisches Handeln durch Bezug 
auf gemeinsame Normen und Prinzipien. Deshalb 
können internationale Organisationen eine eigene 

4 Legitimität wird hier als gemeinschaftlich akzeptierteLegitimität wird hier als gemeinschaftlich akzeptierte 
„Spielregeln” verstanden, als eine soziale Qualität, die auf 
der sozialen Anerkennung gemeinsamer Werte und Normen 
beruht; vgl. Clark und Reus-Smit 2007: 54.

Überzeugungsmacht gewinnen und damit eine wich-
tige Rolle in der Weltpolitik spielen. Staaten wollen in-
ternational als legitim angesehen werden, weil sie dies 
in die Lage versetzt, beispielsweise Macht und Armeen 
in einer Weise einzusetzen, die auf Zustimmung 
und Anerkennung beruht. Dies besagt jedoch nicht, 
dass eine solche Politik nicht von materiellen, poli-
tischen oder legalistischen Interessen gesteuert wird. 
Legitimität ist jedoch ein fluides Konzept, das sich aus 
diesen drei Werten zusammensetzt – und sich nicht 
auf einen davon reduzieren lässt.

So können die politischen Entwicklungen in 
Afrika während der 1990er Jahre als umstrittene 
Legitimitätsansprüche angesehen werden und als ein 
Zeichen dafür, dass sich ein großer Teil der interna-
tionalen Gemeinschaft – 53 afrikanische Staaten – in 
der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik 
nicht ausreichend repräsentiert fühlten. Afrikanische 
Regierungen stellten ihre Beziehungen zum 
Sicherheitsrat in Frage und äußerten Zweifel an seinen 
Fähigkeiten, rasch darüber zu entscheiden, was im re-
gionalen und internationalen Interesse liegt (UN doc 
1998: 11, 46). Trotz dieser Zweifel sagen regionale und 
subregionale Organisationen, dass sie im Namen des 
UN-Sicherheitsrates – nicht an seiner Stelle – interve-
niert haben. Insofern kann argumentiert werden, dass 
diese Auseinandersetzung um Legitimität in Afrika 
zum neuen Engagement des Sicherheitsrates beigetra-
gen hat. Gleichzeit ist die AU in ihrer Legitimität wiede-
rum abhängig von der internationalen Gemeinschaft. 
Afrikanische Organisationen haben sich klar dafür 
ausgesprochen, dass sie den Sicherheitsrat brauchen, 
auch wenn sie dort nur in beschränkter Weise Gehör 
finden. 

Die Wendung des Sicherheitsrates und des UN-
Sekretariats zu einer engeren Partnerschaft mit re-
gionalen afrikanischen Organisationen kann auch 
als der Versuch gewertet werden, in Afrika die ver-
lorene Legitimität der UN wiederzugewinnen. Die 
UN-Organe haben inzwischen auf vielfältige Weise 
die AU politisch aufgewertet, unter anderem, in-
dem die Beziehungen mit der AU und mit den afri-
kanischen Regionalorganisationen im Konfliktfall 
institutionalisiert wurden. Am 16. April 2008 verab-
schiedete der UN-Sicherheitsrat Resolution 1809, in 
der das UN-Sekretariat aufgefordert wird, die AU-
Kommission zu konsultieren, wie die Berechenbarkeit, 
Nachhaltigkeit und Flexibilität bei der Finanzierung 
der AU verbessert werden kann, wenn diese von 
der UN mit Friedensmissionen betraut wird. Zudem 
wurde der Vorschlag aufgegriffen, einen gemein-
samen AU/UN-Ausschuss zu gründen, der ein 
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Konzept für die Finanzierungsmodalitäten von AU 
geführten Friedensmissionen erarbeiten soll. Diese 
Entscheidung macht deutlich, dass der Sicherheitsrat 
seine Überlegungen im Hinblick auf die gemeinsame 
finanzielle Verantwortung forcierte. In gewissem 
Maße wurde damit außerdem auch die afrikanische 
Position anerkannt, dass ein Beschluss der AU zu ei-
ner Friedens- und Sicherheitsintervention auch im 
Namen der internationalen Gemeinschaft erfolgt. Die 
zweite gemeinsame Sitzung des Sicherheitsrates und 
des AU-Friedens- und Sicherheitsrates am 17. April 
2008 macht deutlich, dass die AU inzwischen als legi-
timer Erstverantwortlicher für afrikanische Konflikte 
angesehen wird. Zugleich bedeutet dies auch die 
Anerkennung der AU als ein wichtiger Akteur der in-
ternationalen Friedenssicherung (Bergholm 2009a). 

5.	 Perspektive:	Afrikanische	Lösungen?
Es gibt inzwischen einen bemerkenswerten Konsens 
– zwischen Afrikanern und Nichtafrikanern – im 
Hinblick auf die Notwendigkeit einer afrikanischen 
Verantwortung und Fähigkeit für den Erhalt von 
Frieden und Sicherheit in Afrika. Allerdings ist der 
Slogan „afrikanische Lösungen für afrikanische 
Probleme“ wenig hilfreich, wenn dies bedeutet, dass 
Kriege in Afrika als ein afrikanisches Problem iso-
liert werden – und kein internationales Eingreifen 
erforderlich oder erwünscht ist. Die Förderung in-
ternationaler Regionalisierung sollte kein Hindernis 
für eine UN-Beteiligung sein. Vielmehr tragen 
beide, regionale wie globale Institutionen, die Ver-
antwortung, Frieden und Sicherheit auf dem Kon-
tinent zu gewährleisten. Deshalb sollten insbeson-
dere auch afrikanische Führer nicht dazu beitra-
gen, dass die Probleme in Afrika allein als regionale 
Verantwortung gesehen werden. Notwendig ist al-
lerdings, dass sie an einer Entscheidung über die Art 
der internationalen Unterstützung – ob in Gestalt von 
Militäroperationen oder eher als Konfliktprävention 
und Entwicklungshilfe – beteiligt werden. 

Die Partnerschaft mit Afrika erfordert einen lang-
fristig angelegten Dialog zur Konfliktprävention 
und gesellschaftlichen Stabilisierung anstelle kurz-
fristiger Sofortmaßnahmen gegen Migration und 
Terrordrohungen aus Afrika. Die Beziehung des 
Sicherheitsrates zu Afrika muss mit den universellen 
Prinzipien der UN-Charta übereinstimmen – was be-
deutet, dass Frieden und Sicherheit ein interdepen-
dentes und unteilbares Gut in der Verantwortung der 
internationalen Gemeinschaft ist. Insofern sind die 
Probleme Afrikas globale Probleme, die eine globale 
Beteiligung erfordern. 
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